
Teilqualifikation der Bauwirtschaft:  „TQ 4 – Baufachwerker/-in im Tiefbau mit Spezialisierung Brunnenbauarbeiten“ im 
Beruf: Brunnenbauer/-in 
Dauer: 4 Monate (oder 16 Wochen/oder 640 Stunden), davon mindestens 4 Wochen betriebliche Qualifizierung 

Maßnahmekonzeption nach den Konstruktionsprinzipien der Bundesagentur für Arbeit 

Lfd. 
Nr. 

 Betriebliche  

Einsatzgebiete  
Zu vermittelnde Kompetenzen Zugeordnete Berufsbildpositionen Dauer  

Richtwert 
in Wochen 

Ausbildungsrahmenplan Rahmenlehrplan 

1  Beachten rechtlicher Regelungen und Vorschriften 
- Inhalte von Berufsbildungs-, Arbeits- und Tarifrecht und deren Bedeutung kennen 
- Aufbau und Organisation des Betriebes kennen 
- Vorschriften für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der Arbeit kennen und anwenden 
- zum Umweltschutz beitragen 

 

 
§ 83  Nr. 1 
§ 83  Nr. 2 
§ 83  Nr. 3 
§ 83  Nr. 4 
 

LF 1 während der 
gesamten 
Ausbildung zu 
vermitteln 

2 Bereichsübergreifende 
Arbeiten durchführen 

- Auftragsübernahme, Leistungserfassung, Arbeits- und Ablaufplanung durchführen 
- beim Einrichten und Räumen der Baustellen helfen 
 

§ 83 Nr. 5 
§ 83 Nr. 6 
 

Alle LF während der 
gesamten 
Ausbildung zu 
vermitteln 

3 Facharbeiten im 
Bereich 
Brunnenbauarbeiten 
durchführen 
 

Bearbeiten von Metallen und Kunststoffen 
- Rohr- und Schlauchverbindungen, insbesondere mittels Schraub-, Schweiß und Klebtechnik, 

herstellen 
- Werkstücke herstellen  
 
Bedienen und Instandhalten von Geräten, Anlagen und Maschinen 
- Bauteile, Baugruppen und Bauelemente, insbesondere Sicherheitseinrichtungen, auf Verschleiß 

prüfen und warten 
- mechanische Verbindungen, insbesondere deren Sicherungselemente, kontrollieren und Reparatur 

veranlassen 
- hydraulische, pneumatische und elektrische Steuerungs- und Antriebssysteme sowie 

Verbrennungsmotoren bedienen und warten 
- Störungen und Fehler an Bauteilen, Baugruppen und Systemen von Geräten feststellen, eingrenzen 

und bewerten und Reparatur veranlassen 
- Trag-, Anschlag- und Lastaufnahmemittel kontrollieren, reinigen und warten 
 
Herstellen von vertikalen Bohrungen 
- Bohrwerkzeuge auswählen, einrichten und warten 
- Bohrarbeiten, insbesondere mit Entnahmen von ungestörten Bodenproben unter Anwendung von 

Kernbohrtechniken, durchführen 
- Bohrloch für geophysikalische Untersuchungen und Bohrlochtest vorbereiten 
- Bohrlöcher verfüllen 
- Fangarbeiten durchführen 
- Sicherungsmaßnahmen bei Bohrarbeiten in kontaminierten Böden durchführen 
 
Herstellen von horizontalen Bohrungen 
- Start- und Zielgrube herstellen, Streckenverlauf prüfen 
- Bohrung nach vorgegebenen Verfahren vorbereiten und durchführen, Streckenverlauf prüfen 
 
 

§ 83 Nr. 7 
 
 
 
 
§ 83 Nr. 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 83 Nr. 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LF 14 
LF 15 
 

 
12 



Ausbau von Bohrungen zu Brunnen 
- Filterkieskörnung bestimmen und Filterkies einbringen 
- verpreßbare und schüttbare Abdichtungsmaterialien auswählen und nach unterschiedlichen 

Verfahren einbringen 
- Brunnen klarpumpen, entsanden, entkeimen und beproben sowie Protokolle erstellen 
- Intensiventsandungsmaßnahmen durchführen und protokollieren 
- Leistungspumpversuch durchführen und Pumpversuchsprotokoll erstellen 
 

§ 83 Nr. 11 
 
 
 

4 
 

Betriebliches 
Praktikum 

   4 

Dauer inkl. Urlaub/Feiertage 
Richtwert in Wochen 

16 

        


